S Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Entlastung von der Energiesteuer fiir Betriebe der
Land- und Forstwirtschaft beantragen

Als Betrieb der Land- oder Forstwirtschaft kbnnen Sie unter bestimmten Voraussetzungen
Steuerentlastungen fur Ihren Verbrauch von Gasoél, Pflanzenél und Biodiesel bekommen.

Zustandige Stellen

* Hauptzollamt Bremen

Basisinformationen

Die Energiesteuer ist eine Verbrauchsteuer, die unter anderem auf Kohle, Gas und Ol und
andere Energieerzeugnisse erhoben wird. Bei der Energiesteuer handelt es sich um eine
Selbstveranlagungssteuer. Das bedeutet, wer die Steuer bezahlen muss, muss eine
Steuererklarung beim zustandigen Hauptzollamt abgeben und darin die Energiesteuer
selbst berechnen. Auch eine etwaige Steuerentlastung mussen Sie selbst berechnen.

Als Betrieb der Land- und Forstwirtschaft konnen Sie sich einen Teil der bereits bezahlten
Energiesteuer auf Gasdl, Pflanzendl oder Biodiesel erstatten oder vergiten lassen.

Voraussetzung flur eine Steuerentlastung ist unter anderem, dass Sie die Kraftstoffe, fur
die Sie eine Steuerentlastung in Anspruch nehmen mdchten, im Rahmen lhrer taglichen
Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft verwenden, zum Beispiel indem Sie
Ackerschlepper oder andere Maschinen und Fahrzeuge einsetzen, die in der Land- und
Forstwirtschaft benétigt werden.

Fur diese sogenannte Agrardieselvergitung gelten folgende Entlastungssatze:

» Gasol: EUR 0,21480 je Liter
» Pflanzendl: EUR 0,45000 je Liter
* Biodiesel: EUR 0,45033 je Liter

Bei Gasol gibt es zwei Einschrankungen:
» Betriebe, die fir andere Betriebe land- und forstwirtschaftliche Arbeiten ausfihren,
erhalten keine Steuerentlastung fur Gasol.

» Imkereibetriebe kénnen fir héchstens 15 Liter Gasél je Bienenvolk eine
Steuerentlastung bekommen.
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https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.340818.de

Voraussetzungen

* |hr Betrieb muss in der Land- oder Forstwirtschaft tatig sein, das heif3t
o |hr Betrieb bewirtschaftet land- oder forstwirtschaftliche Nutzflachen, auch
verbunden mit Tierhaltung oder
o Sie betreiben
= eine Imkerei oder
= eine Wanderschéferei oder
= eine Teichwirtschaft oder
= ein Schopfwerk zur Be- und Entwasserung von land- und forstwirtschaftlich
genutzten Grundstiicken oder
o |hr Betrieb fuhrt fir einen dieser Betriebe Arbeiten aus, zum Beispiel als
Lohnbetrieb, Genossenschaftsbetrieb, Betrieb einer Maschinengemeinschaft
oder als Wasser- und Bodenverband.
» Die Steuerentlastung gilt als staatliche Beihilfe. Daher missen Sie die
entsprechenden beihilferechtlichen Vorgaben erfillen.
» Der Gesamtentlastungsbetrag fur Gasol, Pflanzendl und Biodiesel muss mindestens
EUR 50,00 im Kalenderjahr betragen.

Welche Unterlagen bendétige ich?

* Quittungen oder Lieferbescheinigungen uber die zu beginstigten und nicht
beglnstigten Zwecken bezogenen Energieerzeugnisse, einschlielich
o Anschriften des Empfangers und des Lieferers,
o Datum der Lieferung, gelieferte Menge und
o den zu zahlenden Betrag
» soweit Sie als Antragstellende dazu verpflichtet sind: Aufzeichnungen fur alle
begunstigten Fahrzeuge und Maschinen, aus denen das Datum und der Umfang der
ausgefihrten Arbeiten sowie die Raummenge der verbrauchten Energieerzeugnisse
ersichtlich sind
* bei Imkereien: eine Volkermeldung als Nachweis Uber die Anzahl der Bienenvélker
(Formular ZSA 143)
» Bescheinigungen tber Lohnarbeiten und Nachbarschaftshilfe und das dabei
verbrauchte Gasdl (Formular ZSA 148)

Verfahren

Wenn Sie die Steuerentlastung schriftlich beantragen mochten:

* Gehen Sie dazu auf die Internetseite der Generalzolldirektion und rufen Sie dort
entweder den vollstandigen ,,Antrag auf Steuerentlastung fur Betriebe der Land- und
Forstwirtschaft* (Formular 1140) oder den ,Vereinfachten Antrag auf Steuerentlastung
fur Betriebe der Land- und Forstwirtschaft* (Formular 1142) auf.

o Das Formular 1140 kann von allen Antragstellenden verwendet werden.
o Das Formular 1142 kénnen Sie nur dann verwenden, wenn
= Sie im vergangenen Jahr einen vollstandigen Antrag (Formular 1140) oder
einen Kurzantrag (Formular 1142) gestellt haben, der nicht abgelehnt wurde,
= sich seit Ihrem letzten vollstdndigen Antrag (Formular 1140) keine
Anderungen bei der Betriebsart, beim Personenkreis und der Anzahl der
Bienenvolker ergeben haben und
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= |hr Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstellung und der Verwendung der
Energieerzeugnisse nicht in Schwierigkeiten im Sinne des europdaischen
Beihilferechts ist.
Fullen Sie den Antrag (Formular 1140 beziehungsweise 1142) vollstandig aus.
Wenn Sie zum ersten Mal einen Antrag stellen: Fligen Sie alle erforderlichen
Unterlagen bei. Wenn Sie einen Folgeantrag stellen, miissen Sie die Unterlagen nur
dann einreichen, wenn Sie das Hauptzollamt dazu auffordert.
Schicken Sie den Antrag per Post an das zustandige Hauptzollamt.
Das Hauptzollamt pruft Ihre Steueranmeldung und sendet Ihnen im Fall einer
abweichenden Festsetzung einen Entlastungsbescheid zu.

Wenn Sie die Steuerentlastung elektronisch beantragen mochten:

Ab 4. Januar 2021 ist eine vollstandig elektronische Antragstellung tiber das Burger-
und Geschaftskunden (BuG)-Portal méglich, ohne dass es wie bisher einer
zusatzlichen Ubersendung des ausgedruckten komprimierten Antrags bedarf.

Zur Legitimierung nutzen Sie bitte Ihr ELSTER-Zertifikat der Landesfinanzverwaltung
oder Ihren neuen Personalausweis mit der Zusatzfunktion ,elektronischer
Identitatsnachweis (elD)".

Zur Beantragung der Agrardieselentlastung tiber das BuG-Portal ist eine einmalige
Registrierung notwendig.

o Fdr Ihre Registrierung gehen Sie bitte auf unsere Internetseite und folgen dort
dem Link ,Legen Sie hier ein neues Konto an“. Danach wahlen Sie das
,Geschéaftskunden-Konto* aus und halten fir den weiteren Registrierungsprozess
ihr Elster-Zertifikat bereit.

Vereinfachte Registrierung: Mit der Bereitstellung der Dienstleistung
LAgrardieselentlastung” werden Sie am 4. Januar 2021 per E-Mail einen Link erhalten,
uber den Sie sich im BuG-Portal vereinfacht registrieren kdnnen. Voraussetzung fur
die vereinfachte Registrierung ist, dass lhre E-Mail-Adresse dem fir Sie zustandigen
Hauptzollamt vorliegt.

WICHTIG: Sie kdnnen pro E-Mail-Adresse nur eine Agrardieselnummer verwenden,
um sich im BuG-Portal registrieren zu konnen.

Innerhalb des BuG-Portals wird mittels vorangestellter Fragen entschieden, ob der
Kurzantrag oder Vollantrag angeboten wird.

Das BuG-Portal eroffnet fir Sie als Antragstellende die Mdglichkeit, den Status Ihrer
gestellten Antrage zu verfolgen.

Im BuG-Portal wird es mdglich sein, online auf komfortable Weise mit der
Zollverwaltung in Kontakt zu treten — beispielsweise zur Nachreichung von
erforderlichen Unterlagen — und im Falle einer abweichenden Festsetzung
Entlastungsbescheide digital zu erhalten.

Rechtsgrundlagen

8 57 Energiesteuergesetz (EnergieStG)
§ 103 Energiesteuer-Durchfiithrungsverordnung (EnergieStV)

Welche Fristen sind zu beachten?

Sie mussen die Steuerentlastung bis zum 30. September des Jahres, das dem
Kalenderjahr folgt, in dem Gasol, Pflanzendl oder Biodiesel verwendet worden sind,
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https://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/__57.html
https://www.gesetze-im-internet.de/energiestv/__103.html

schriftlich bei Ihrem zustandigen Hauptzollamt oder elektronisch im BuG-Portal
beantragen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Je nach Zeitpunkt der Antragstellung (Januar bis September) im Durchschnitt etwa 3
Monate. Onlineantréage werden bevorzugt bearbeitet.

Welche Gebiihren/Kosten fallen an?

gebuhrenfrei

Seite 4 von 4



	Entlastung von der Energiesteuer für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft beantragen
	 Zuständige Stellen 
	 Basisinformationen 
	 Voraussetzungen
	Welche Unterlagen benötige ich?
	Verfahren
	Rechtsgrundlagen
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?
	Welche Gebühren/Kosten fallen an?



